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Mtffl« De«
Kek-uatmachimg

Ein « Anzahl beteiligter Handwerker hat bä  mir die
Errichtung einer Zwanasinuung für alle diejenigen bean¬
tragt , welche in den Kreisen Limburg , Ober- und Unterlclhn
sowie Westerburg >

das Küfer - und Kübler - Handwerk
als stehendes Gewerbe selbständig betreiben , gleichviel , ob
dieselben der Reoel nach Gesellen oder Lehrlinge halten
oder nicht. Ter Atz der Innung soll in Limburg sein.

Ich habe daher auf Grund der Bestimmung unter Ziffer
100 der Ausführungsanweisung zur Reichsgewerbe -Ordnung
tom 1. Mai 1604 den Herrn Magistratsschöffen Ltierstädter
in Limburo zu meinem Kommissar und im Behinderungs¬
falle den Maaistratsschöffen Grimm in Limburg zu seinem
Vertreter bestellt zur Ermittelung , ob die Mehrheit der
betellioten Handwerker im Bezirk der geplanten Zwangs-
innuna der Einführung des Beitrittszwangs zustimmt . (A  II.
G.  5073/5111. Nassau.)

Cassel,  den 18. Dezember 1919.
Der beauftragte Regt r̂nngHprLfident.

I . V . : Schlössingk.

Bekanntmachung.
Hierdurch mache ich bekannt, daß Erklärungen für oder

gegen die
Errichtung einer Zwangsinnung für alle

in den Kreisen Limburg , Ober - und Un-
rerlayn,  soivie Westerburg das Küfer - und
Kübler - Handwerk

betreibenden Handwerker schriftlich öder mündlich b i s 'z u m
24 . Januar 1620  bei mir abzugeben sind.

Die Abgabe der mündlichen Erklärung kann während des
anaebenen Zeitraumes an Wochentagen von 8- 12 Uhr auf
Zimmer Nr . 15 des hiesigen Rathauses -ewigen , während
schriftliche Erklärungen an mich zu richten sind ~

Ich fordere hierdurch alle Handwerker, welche in den
Kreisen Limburg , Ober- und Untcrlahn . sowie Westerburg

das Küfer - und Kübler - Handwerk
selbständig betreiben , zur Abgabe einer Erklärung auf. Er¬
klärungen , welche nicht klar erkennen lassen, ob der Er¬
klärende der Errichtung der Zwangsinnung zustimmt oder
nicht, sind ungültig ; nach Miaus des obigen Zeitpunktes
eingehende Erklärungen bleiben unberücksichtigt.

"Tie Abgabe einer Erklärung ist auch für diejenigen
Handwerker erforderlich , welche den Antrag auf Errichtung
der Zwangsinnung gestellt haben.

Limburg,  den 9. Januar 1920.
Stier st ädter,  Magistratsschöffe,

als Kommissar des Herrn Regierungspräsidenten.
i , • ■ ■

I. 316 . Diez,  den 20 . Januar 1920.
Tie Ortspolizeibehörden ersuche ich, die in ihrem Bezirk

ansässigen Handwerker, welche bas Küfer- und Küblechand-
werk selbständig betreiben , ans die vorstehende Bekannt¬
machung besonders hrnzuweisen.

Der Landrar
8 - ® :

atmmesntann.

Bekanntmachung.
Auf Anordnung des Ministeriums für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten vom 6. Dezember 1919 — I. A.  III . g.
3893 — und der Bekanntmachung des Reichswirtschaftsmi-
nisters vom 2. Dezember 1919 — Reichsgrietzblatt S .1938 —.
sowie des Ausführungsgesctzes zum Friedensvertrage vom
31. August 1919 — Reichszesetzblatt Seite 1530 — wird zur
Sicherstellima der nach bem Friedensvertrage abzuleefern-
den Pferde und des Nutz- und Zuchtviehs folgendes ange-
ordnet : ,
A.  Ter Verkehr mit Hengsten und Stuten, sowie der Verkehr

mit Nutzvieh wird zur Sicherung der Ablieferung der
Tiere nach dem Friedensvertrage wie folgt beichränkr:

I. Pferde:
Tie Ausfuhr aus dem Regierungsbezirk von Hengsten
und Stuten ist bis auf weiteres verboten . Desgleichen

§ ist der Handelsverkehr mit diesen Tieren untersagt.
II. Zucht - und Nutzvieh:

Hinsichtlich der Viehausfuhr von Zucht- uird Nutzvieh,
und zwar von Rindern und Schafen , aus der» Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden bewendet es bei den bestehenden
Bestimmungen , wonach zur Ausfuhr die Genehmigung
der Bezirksfleischstelle für den Regierungsbezirk Wies¬
baden erforderlich ist.

Hinsichtlich des An - und Verkaufs der genannren Gat¬
tungen bewendet es bei dem von der Bezi'rksfteischstell«
und den Kommunalverbänden erlassenen Anordnungen,
wonach jede Veräußerung innerhalb des Kommunalver-
öand es der Genehmigung des Leiters dxs Kommunalvev-
bandes und jede Veräußerung von Kommunalverband zu
Kommunalverband ' oder mit Benutzung der Eisenbahn
der Genehmigung der Bezirksfleischstclle bedarf. Zur
Sicherung der an die Alliierten abzuliefernden Bteh-
mcngm dürfen die erforderlichen Verkaufs - und Trans¬
portgenehmigungen nur in dringenden Aüsnahmcfällen
erteilt werden.

III. Ziegen:
Tw  Ausfuhr von Ziegen aus dem Regierungsbezirk
Wiesbaden ist bis aus weiteres verboten Tie vorhande¬
nen Ausfuhrverbote der Kommunalverbäitde bleiben un¬
berührt.

B.  I . Das Kastrieren von Hengsten ist verboten.
II. Das Scheeren von Schafen ist verboten.

C.  Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können
durch die Landräte , bezw. Bürgermeister der kreisfreien
Städte erteilt werden.

D.  Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden Anordnungen
werden mit Gefängnis und mit Geldstrafen bis zu
200000 Mk. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

E.  Diese Verordnung tritt sofort iy Kraft.
Wiesbaden,  oen 10. Januar 1920.

Der ItegiernnaS -Präsident . ZI . ^ ■
Im Aufträge : I

_ gez. Walter. _
J .-Nr . II. 608 . Diez,  den 17. Januar 1920.

Betrifft : Lebensmittelversorgung der Aus¬
länder.

Nachdem der Friedensvertrag am 10. d. Mts . in Kraft
getreten ist, tritt meine unterm 28. Oktober d. Js ., J .-Nr.
9868 , erlassene Verfügung betreffend Lebensmittelversorgung
der Ausländer — Amtliches Kr- isblatt Nr . 221 — mit Wir-
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kung Vom 18. Januar d. Js . ebenfalls in Kraft . Ich ersuche
die Magistrate der Städte und die Herren Bürgermeister der
Landgemeinden, hiernach zu Verfahren und mir bestimmt
bis zum 3 0. d. Mts.  anznzcigen , wieviele Ausländer von
den Gemeinden versorgt werden müssen und die demnach'den
Versorgungsberechtigten der Gemeinden hinzutreten,

gier Borfitzevtzr»es ÄretSattSfHuKs.
J . V. :

_ Scheuern. __
Z.-Nr . II. 600. Diez,  den 19. Januar 1920.

Betrifft : Bro tkarte n ausgab  e.
Tie Gültigkeit der Brotkarten für die Zeit vom 29. De¬

zember 1919 bis 25. Januar d. Js . läuft am 25. Januar
ds. Js . ob. Tie neuen Brotkarten , die für die Zeit vom 26.
Januar bis 22. Februar d. Js . Gültigkeit haben, und im
übrm.en einen unveränderten Abdruck der vorigen Ausgabe
öarstellen, werden Ihnen rechtzeitig durch die.  Druckerei
zugehen.

Tie alten , am 26. Januar o| . Js . noch üicht verwen¬
deten Brotkarten verlieren alsdann ihre Gültigkeit . Ter
Umtausch her alten Brotkarten gegen neue hat in den
Tagen vom 19. Januar bis 24. Januar ds. Js . stattzu-
finden.

Tke dieserhalb von der Ortspolizeibebörde erlassenen
Vorschriften sind genau zu beachten, damit sich der Umtausch
überall glatt vollzieht.

Der Borfitzende des Kreitzansschnsses.
I . V. :

Scheuern.

J .-Nr . II. 246. Diez,  den 9. Januar 1920.
R« die Herren « »rgermeister dev

Betrifft : Die Auf st etlungder Haushaltsvor¬
anschläge der Gemeinden für  1920.

Nach 8 89 vierter Absatz der Landgemeindeordnnnz ist
- die Feststellung der Gemeindebaushaltsvoranschläge vor Be¬

ginn des neuen Rechnungsjahres zu bewirken. Da zur Er¬
hebung der in den Voranschlägen vorznsehendsn Steuerzci-
schläge bei den meisten Gemeinden die Genehmigung des
Kreisausschüsses und die Zustimmung des Herrn Regierungs¬
präsidenten erforderlich ist und der Herr Regierungspräsidenr
angeorduet hat , daß ihm die diesbezüglichenAnträge mit den
fertigen Etats gesammelt bis spätestens 15. März vorge-
lkgt werden, so ist es notwendig, mit den Etatsarbeiten schon
jetzr zu beginnen. Es liegt dieses beschleunigte Verfahren
auch ini eigenen Interesse der Gemeinden, die den fertigen
Etat sofort bei Beginn des Rechnungsjahres brauchen, schon
um die Gemeindesteuerlisten rechtzeitig ansftellen zu können.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, sich nach dieser
Anordnung zu bemessen und mir die Haushaltsvoranschläge
im Entwurf bis zum 1. Februar  o . Js . vorzulegen.

Tie Rechnungssteller haoc ich 'angewiesen, sich rechtzeitig
mit Ihnen in Verbindung zu setzten.

Der Borfitzende des Kreisausschufies.
I . V. :

Scheuern.
Gesehen und genehmigt:

Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.
_ Chatras,  Major. __
J .-Nr . II. 722. Diez,  den 20. Januar 1920.

Bekanntmachung.
Tie Wahl des Landmanns August Kaiser in Schönborn

zum Bürgermeister dieser Gemeinde habe ich bestätigt.
Der Landrat.

3 . V. :
Scheuern.

I. 288. Diez,  den 17. Januar 1920.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Ich erinnere an die umgehende Erledigung meiner Unr-
druckverfugung vom 31. Dezember v. Js ., 1. 8385, betr.
Veränderunzsanzeige in Bezug auf Lebensstellung pp. der
mit Orden und Ehrenzeichen dekorierten Personen.

Der Landrat.
J . V. :

; ; Scheuern . , , s

mmmm

«chtamMH « L -M
Hochwasser.

B r e n n st o f fz u w c i s u n ge n. Ter Lberpräsidrnt der
Rheinprovinz hat sofort bei dem Reichskohlmkommissar in
Berlin die Zuweisung besonderer Brennstoffmengen für die
durch das Hochwasser geschädigten Ortschaften beantragt.
Ter Antrag hat Erfolg gehabt. Der Rcichskohlenkommissar
hat die Lieferreviere angewiesen, den Ueberschlvemmungsge-
bietcn erhöhte Brennstoffmeugen, besonders Koks, zuzuweisen.
Außerdem wurde von dem Reichskohlenkommissar eine er¬
hebliche Anzahl besonderer Bezugsscheineder amtlichen Ver-
teilungsstelle in Köln für die betroffenen Kommunalver-
bände entsandt . — Diese der Rheinvroviin gewährten Zu¬
weisungen dürften Wohl auch den nassanischen Landestellen
zukommen.

Eisenbahnmtfälle.
* Schweres Eisenbahnunglück.  Bei Schneide¬

mühl raste nachts ein D-Zug in einen ans freier Strecke
entgleisten Eilgüterzug . Nach amtlicher Meldung wurden
18 Reisende getötet und 20 verletzt, davon 3 schwer.

Vermischte Nachrichten«
* T e r D v l l a r . Das Mainzer Journal berichtet : Eine

hiesige Buchhandlung erhielt ans Amerika -in? Bestellung
auf eine Anzahl deutscher Bücher. Dem Brie * lag ein eiiv-
ziger Dollarschein bei mit dem Bemerken ,.Goi> schütze das
arme Deutschland !" Die Bank wechselte den Dollarschein
für 46 Mark — deutsche Scheine. Der Besteller erhielt für
einen Dollar vier schöne Bücher.

* Ein verurteilter Soldaten rat.  Die Straf¬
kammer in Landsberg a. d. Warthe verurteilte den früheren
ersten Vorsitzenden des damaligen Soldatenrates , Schlüter,
der im Frühjahr dieses Jahres unberechtigterweise den
Stadtverordnetenvorsteher , Justizrat Dr . Bingting , verhaf¬
ten ließ, wegen Freiheitsberaubung zu drei Monaten Ge-,
fängnis.« ‘

Jagd -Verpachtung.
Samstag,  den 7. Februar d. Js ., nachmittags 2 Uhr

wird die hiesige Jagd , 920 Morgen groß, in dem Gemcinde-
zimmer zu Laurendurg , Kreis Uuterlahn , beginnend vom
1. Januar 1920 ab, auf weitere 9 Jahre öffentlich meist¬
bietend verpachiet.

Bedingungen können zu jeder Zeit auf der Bürgermeisterei
eingesehen werden.

Laurendurg,  den 18. Januar 1920.
Der Jagdvorstetzer : Herpel.

Berdingmege«.
Am Mittwoch,  den 4. Februar d. Js , mittags 12 V,

Uhr werden zur Instandsetzung einer Ortsstraße in Geisig
in meinem Ortszimmer öffentlich vergeben:
1.) £6 cbm Grauwackesteine zu Rauh - und Kleinschlag zu

brechen, anzufahren und zu zerkleinern.
2.) 12 cbm Kies zu Bindematerial zu graben und anzufahren.
3.) 15,5 cbm zugerichtete Rinnenpflastersteine frei Kleinbahn¬

haltestelle Marienfels anzuliefern.
4.) 24 cbm gebaggerter Rheinsand desgleichen wie vor an¬

zuliefern.
5.) 39,5 cbm Pflastersteine bez. Rheinsand von Kleinbahn-

Haltestelle Mariensels anzufahren.
6 .) 97 gm Rinneupflaster anzufertigen.

Die Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht.
Geisig,  den 18. Januar ' 1920.

Der Bürgermeister.
Alberti.

Meine Aussage am 11. November 1919 an der.Schmiede
des Wilhelm May Geisig, daß der Bürgermeister Alberti
Brotgetreide im Gehöfte des Butterhändlers Anton Sprie¬
stersbach  versteckt hat , um sie der Revision zu entziehen,
beruht auf Unwahrheit und nehme ich dieselbe zurück.

Karl Jakob Emerick-
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